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Bedeutung des Lufthansaembargos für den Artenschutz 

1. Treffen Informationen zu, daß die Bundesregierung aufgrund von 
Protesten des Zoofachhandels versucht, die Lufthansa zur Rück-
nahme ihrer Entscheidung zu bewegen, keine wildgefangenen, tro-
pischen Vögel mehr zu transportieren? 

Nein. 

Der Bundesminister für Verkehr hat vielmehr die Deutsche Luft-
hansa antragsgemäß von der Verpflichtung zur Beförderung wild-
gefangener tropischer Vögel auf ihren Flugliniendiensten wegen 
Unzumutbarkeit befreit. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit vom 8. Juli 1991 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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2. Ist der Bundesregierung bekannt, daß es nicht nur beim Transport, 
sondern auch schon beim Fang der Vögel in den Herkunftsländern 
zu schweren Verlusten kommt und daß drei- bis viermal mehr Vögel 
gefangen werden, als schließlich zum Verkauf gelangen und daß 
daher Handel und Haltung solcher Tiere die Wilderei und das Aus-
rotten der vom Raubbau der Regenwälder ohnehin bedrohten tropi-
schen Vogelwelt fördern? 

Der Bundesregierung ist aus Untersuchungen einiger Nichtregie-
rungsorganisationen, insbesondere aus den USA und dem Ver-
einigten Königreich, bekannt, daß es bei bestimmten Vogelarten 

regelmäßig zu erheblichen Verlusten bei Fang und Transport von 
wildlebenden Exemplaren kommt. Die Bundesregierung sieht 
daher auch die Gefahr, daß durch Massenimporte die Be-
stände vieler Vogelarten in den Ursprungsländern gefährdet wer-
den können; dem kann und soll durch die Vorschriften des 
Washingtoner Artenschutzübereinkommens (Übereinkommen 
über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freileben-
der Tiere und Pflanzen) entgegengewirkt werden. 

3. Trifft es zu, daß das geltende Artenschutzrecht, wonach Arten erst 
dann als geschützt gelten, wenn sie akut in ihrem Bestand bedroht 
sind, dem Raubbau an nicht geschützten Arten regelrecht Vorschub 
leistet und wird die Bundesregierung sich daher bei der anstehenden 
Änderung der EG-Verordnung über den Handel mit wildlebenden 
Tier- und Pflanzenarten dafür einsetzen, daß nach dem Vorsorge-
prinzip grundsätzlich alle Arten als geschützt gelten und nur noch 
solche Arten gehandelt werden dürfen, deren Nutzung nachweislich 
zu keiner Bestandsbedrohung führt? 

Nach Ansicht der Bundesregierung sollte die derzeitige EG-recht-
liche Ein- und Ausfuhrregelung, die der gemeinsamen Durchfüh-
rung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens dient, er-
weitert werden, um Bestandsbedrohungen bestimmter Tier- und 
Pflanzenpopulationen durch den internationalen Handel früh-
zeitiger entgegenwirken zu können. Die Bundesregierung wird 
sich bei der anstehenden Novellierung der EG-Verordnung über 
den Handel mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten dafür ein-
setzen, daß das Vorsorgeprinzip stärker als bisher in den neuen 
Gemeinschaftsregelungen verankert wird, wozu auch die Aus-
dehnung auf Arten gehört, die — noch — nicht dem Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen unterliegen. 

Hierzu gehört neben der Abwehr einer Bestandsbedrohung der 
Populationen in den Herkunftsländern auch die Prüfung, ob und 
inwieweit bei ihrer Entnahme andere Arten, die selbst nicht 
genutzt werden, gefährdet werden können. Außerdem ist zu be-
rücksichtigen, ob die Tiere tierschutzgerecht transportiert und 
später auch artgerecht gehalten werden können. 

Die Bundesregierung hält ein generelles Importverbot für wild-
lebende Tiere und Pflanzen (einschließlich deren Teile und Er-
zeugnisse), von dem nur bestimmte auf einer sog. Positivliste 
aufgeführte Tier- und Pflanzenarten ausgenommen werden kön-
nen, für nicht vertretbar und auf EG-Ebene derzeit auch nicht für 
durchsetzbar. 
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4. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß der Handel mit Wild-
tieren, die im Gegensatz zu domestizierten Haustieren an die verän-
derten Bedingungen kaum anpassungsfähig sind, daher auf solche 
Arten beschränkt werden sollte, die sich problemlos nachzüchten 
und auch halten lassen und daß die Initiative der Lufthansa und der 
anderen Fluggesellschaften, die sich der Initiative angeschlossen 
haben, deshalb ausdrücklich zu begrüßen ist? 

Ja. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß künftig nur noch 
solche lebenden Wildtiere für die Einfuhr zugelassen werden 
sollten, deren Entnahme in den Herkunftsländern unproblema-
tisch ist und die tierschutzgerecht transportiert und gehalten wer-
den können. Eine Beschränkung ausschließlich auf gezüchtete 
Exemplare erscheint nicht gerechtfertigt. Die EG-Kommission hat 
dem Rat den „Vorschlag für eine Verordnung über Schutz von 
Tieren beim Transport" (Abl. EG-Nr. C 214, S. 36) vorgelegt. In 
diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob und unter welchen Be-
dingungen auch lebende tropische Vögel transportiert werden 
dürfen. Die Bundesregierung begrüßt alle Aktivitäten, die geeig-
net sind, unzumutbare Belastungen von lebenden Tieren beim 

Transport zu verhindern. 




